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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

mit dem heutigen Brief möchte ich sie auf folgende Bestimmungen für den Schulsport auf 

Grundlage des Erlasses zur Sicherheitsförderung im Schulsport aufmerksam machen. Sie gelten 

für alle Schüler*innen in NRW und werden von den Sportlehrer*innen unserer Schule mit ihren 

Kindern zu Beginn eines jeden Schuljahres besprochen. 

 

1. Sportunterricht ist generell nur in angemessener und passender Sportbekleidung möglich. 

   Es sollten Hallenschuhe getragen werden, die keine sichtbaren Abriebspuren hinterlassen. 

   Die Teilnahme am Sportunterricht auf Socken ist untersagt. 

 

2. Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. Sollte ein Schmuckstück  

   nicht abgelegt werden können, so ist es selbstständig wirksam abzukleben.  

   Lange Haare müssen zum Sportunterricht zusammengebunden werden.  

 

3. Hilfsmittel (z. B. Brillen, lose Zahnspangen) dürfen nicht zu Gefährdungen führen und sind ggf. 

   abzulegen. Schüler*innen, die beim Sporttreiben eine Brille benötigen,  müssen  Kontaktlinsen  

   oder eine sporttaugliche Brille tragen. Die Brille muss aus einem flexiblen Gestell und   

   Kunststoffgläsern bestehen und ist gegen Herunterfallen zu sichern. 

   Im Einzelfall haben die Lehrkräfte zu entscheiden, welche zusätzlichen sicherheitsfördernden 

   Maßnahmen zu ergreifen sind. 

 

Diese Bestimmungen können auch durch eine Erklärung der Eltern nicht außer Kraft gesetzt 

werden. 

 

 

Vorgaben für den Krankheitsfall: 
 

 Wenn ein*e Schüler*in krankheitsbedingt nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, ist 

eine schriftliche Notiz der Eltern erforderlich. Es besteht Anwesenheitspflicht, sofern 

diese nicht aus besonderen Gründen im Einzelfall aufgehoben wird. 
 

 Bei längerer Krankheit (14 Tage) ist ein ärztliches Attest zur Befreiung vom Sport-

unterricht notwendig. 

 

 Bei besonderen Krankheiten oder Einschränkungen des Kindes informieren Sie uns bitte 

umgehend, damit wir auf  Ihr Kind im  Sportunterricht angemessen eingehen können. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

im Namen der Sportlehrer*innen, 
 

 

 

 


